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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Wintersession 2022 stand im Ständerat eine Erhöhung der Abzüge für
Krankenversicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien im DBG zur Debatte. Die
Kommissionsmehrheit beantragte mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung, nicht auf den
auf eine Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) zurückgehenden Entwurf einzutreten. Als
Grund gab sie an, dass die sich «verschlechternde[...] Situation des
Bundesfinanzhaushalts» zusätzliche Senkungen der Steuereinnahmen in der Höhe von
jährlich CHF 315 Mio. beim Bund und CHF 85 Mio. bei den Kantonen nicht zulasse, wie
Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) erläuterte. Dies hatte zuvor auch die FK-SR in
einem Mitbericht befunden. Zwar sei man sich der grossen Belastung durch die
Krankenkassenprämien bewusst, das Problem müsse aber durch gesundheitspolitische
Beschlüsse gelöst werden, nicht durch Steuerabzüge. Minderheitensprecher Germann
(svp, SH) wollte mit dem Antrag auf Eintreten «einen Teil der Glaubwürdigkeit [des]
Vorgehens im Rat» retten, nachdem man die Motion Grin zuvor überwiesen hatte. Mit
Nichteintreten breche man ein Versprechen, kritisierte er. Trotz stark gestiegener
Prämien seien die Krankenkassenabzüge bisher aufgrund der kalten Progression nur
leicht angepasst worden. Die in der Vernehmlassung geäusserten Vorbehalte gegen die
Vorlage könnten nach Eintreten angegangen werden, zum Beispiel könne man den
Abzug gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag reduzieren. Verschiedene
Sprechende hielten in der Folge dagegen und verwiesen auch auf den
Nichteintretensentscheid des Ständerates auf den Gegenvorschlag zur Prämien-
Entlastungs-Initiative, weshalb es nur konsequent sei, nun auch auf diesen Entwurf
nicht einzutreten. Mit 32 zu 11 Stimmen sprach sich der Ständerat in der Folge gegen
Eintreten aus.

Im März 2023 entschied sich der Ständerat überdies stillschweigend auf Antrag seiner
Kommission, die dem Gesetzesentwurf zugrunde liegende Motion Grin abzuschreiben. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Staatsrechnung

In der Sommersession 2021 behandelte das Parlament die Staatsrechnung 2020. Im
erstberatenden Ständerat präsentierte Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) die
Zahlen zu diesem ausserordentlichen Rechnungsjahr und verwies dabei insbesondere
auf die CHF 16.1 Mrd., welche der Bund Corona-bedingt schlechter abschloss, als
veranschlagt worden war. Daneben stellte er auch die grossen Einnahmerückgänge –
insgesamt sanken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3.4 Prozent – in den
Mittelpunkt: Die Einnahmen der Mehrwertsteuer (-1.8%), der Verrechnungssteuer (-
37.5%) oder der Mineralölsteuer (-6%) nahmen allesamt deutlich ab. Nach einer kurzen
Debatte darüber, was nun mit den Schulden auf dem Amortisationskonto geschehen
soll, hiess der Ständerat die Staatsrechnung 2020, die Rechnung des
Bahninfrastrukturfonds 2020 sowie die Rechnung des NAF 2020 einstimmig (mit jeweils
44 zu 0 Stimmen) gut.

Etwas mehr zu reden gab die Staatsrechnung einige Tage später in der grossen Kammer.
«[...] La période des vaches grasses est révolue», fasste Kommissionssprecher
Gschwind (mitte, JU) die aktuelle Finanzsituation mit einem Defizit von CHF 15.8 Mrd.
zusammen. Dennoch hätten die Vorgaben der Schuldenbremse mit einem strukturellen
Überschuss von CHF 1.7 Mrd. erfüllt werden können, allerdings nur aufgrund der in der
Schuldenbremse vorgesehenen Möglichkeit, Ausgaben ausserordentlich zu verbuchen –
im Jahr 2020 wurden CHF 14.7 Mrd. ausserordentlich auf das Amortisationskonto
gebucht. Die Bruttoschulden des Bundes stiegen Corona-bedingt um CHF 6.6. Mrd. an,
die Schuldenquote liegt neu bei 14.7 Prozent des BIP, wie der zweite
Kommissionssprecher Egger (svp, SG) ergänzte. In der Folge schwankte die Beurteilung
der Situation zwischen «schwindelerregende Zahlen» respektive einem «Horrorfilm»
(Guggisberg, svp, BE), und «in vielerlei Hinsicht ein erstaunlich normales Jahr»
(Wettstein, gp, SO) respektive «von der Spannung beim Lesen [...] schon eher mit einem
Telefonbuch vergleichbar» (Siegenthaler, mitte, BE). Gemeinsam hatten die
Sprechenden, dass sie mit Spannung den Vorschlag des Bundesrates zum Abbau dieser
Schulden auf dem Amortisationskonto im Herbst 2021 erwarteten. Finanzminister
Maurer kündigte diesebezüglich eine Vernehmlassung zur Änderung des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzhaushaltsgesetzes an. Trotz dieser unterschiedlichen Beurteilungen der Situation
war die Annahme der Staatsrechnung nicht umstritten: Mit 181 Stimmen nahm der
Nationalrat die Staatsrechnung 2020 ohne Gegenstimmen, aber mit Enthaltung von
Stefania Prezioso (egsols, GE) an. Einzelne Gegenstimmen gab es hingegen bei der
Rechnung des Bahninfrastrukturfonds 2020 (180 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung) sowie
bei der Rechnung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds 2020 (180 zu
3 Stimmen bei 2 Enthaltungen). 2

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Einstimmig respektive mit 10 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen empfahl die SGK-NR,
den Genfer Standesinitiativen für eine vollständige Übernahme der Kosten der Covid-
19-Tests durch die Krankenversicherungen (Kt.Iv. 20.318) und für einen dreimonatigen
Verzicht auf die Erhebung der OKP-Prämien sowie für ein zweijähriges Verbot der
Prämienerhöhung (Kt.Iv. 20.337) keine Folge zu geben. Erstere Initiative sei bereits
erfüllt, wobei die aktuell geltende Regelung für die Versicherten gar vorteilhafter sei als
der Vorschlag der Initiative. Kommissionssprecher Peter Hegglin (mitte, ZG) erläuterte
dem Rat dieselbe Argumentation in der Herbstsession 2021, ohne dabei zu erwähnen,
dass der Bundesrat in der Zwischenzeit entschieden hatte, die Übernahme der Kosten
per Anfang Oktober aufzuheben. Letztere Initiative widerspreche hingegen dem KVG,
da eine dreimonatige Aussetzung der Prämienerhebung und ein
Prämienerhöhungsverbot dem Kostendeckungsprinzip widersprächen. Schliesslich
würde ein verbindlicher Abbau von 50 Prozent der Reserven bei verschiedenen
Versicherern zu einer Unterschreitung der Mindestreserve führen. Stillschweigend gab
der Ständerat keiner der beiden Initiativen Folge. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Während die Motion Quadranti (bdp, ZH) für eine Abgeltung der Umnutzung von
Mitteln und Gegenständen für Kinder und Jugendliche im Nationalrat noch auf breite
Zustimmung gestossen war, war der Vorstoss in der kleinen Kammer überaus
umstritten. Die SGK-SR hatte ihn mit 4 zu 3 Stimmen knapp zur Annahme empfohlen,
um dem Handlungsbedarf bei der Vergütung der Kindermedizin zu begegnen. Eine
Minderheit Hegglin (mitte, ZG) beantragte die Motion hingegen zur Ablehnung, da die
adäquate Vergütung bereits jetzt sichergestellt sei. Bundesrat Berset kritisierte
überdies, dass die Motion keinen eigentlichen Auftrag für eine Gesetzesänderung
beinhalte – bereits heute müssten die Tarifpartner für eine adäquate Abgeltung sorgen.
Mit 22 zu 21 Stimmen sprach sich der Ständerat in der Folge sehr knapp für die
Ablehnung der Motion aus. Zustimmung fand der Vorstoss bei der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie bei einzelnen Mitgliedern der Mitte-, der FDP.Liberalen- und der SVP-
Fraktion. Sie war damit erledigt. 4

MOTION
DATUM: 20.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2022 setzte sich der Ständerat erstmals mit dem Entwurf für eine
einheitliche Finanzierung der Leistungen im ambulanten und stationären Bereich
auseinander und nahm dabei verschiedene gewichtige Änderungen am Entwurf vor. Der
Rat folgte dabei überall seiner Kommissionsmehrheit, deren Position Erich Ettlin (mitte,
OW) darlegte.

Die zentrale Änderung gegenüber der nationalrätlichen Version stellte der Einbezug der
Pflegefinanzierung in EFAS dar, wie ihn die Kantone ausdrücklich gefordert hatten. Der
Nationalrat hatte einen solchen noch abgelehnt, da die dafür nötigen Informationen,
etwa zur Kostentransparenz, erst beschafft werden müssten. Um unter anderem diesen
fehlenden Informationen Rechnung zu tragen, soll die Pflegefinanzierung gemäss
Vorschlag der SGK-SR jedoch erst nach sieben Jahren integriert werden.
Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission in dieser zentralen Frage. 
Doch auch allgemein will sich der Ständerat bei der Umsetzung von EFAS Zeit lassen, so
sollen erst drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes die ersten Umstellungen erfolgen,
wobei während der anschliessenden vier Jahre die Anteile der Kantone langsam
gesteigert werden – sieben Jahre nach Inkrafttreten sollen demnach die
Kostenbeteiligungsziele der Kantone erfüllt sein. Minderheiten von Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) und Josef Dittli (fdp, UR), welche eine Umsetzungszeit von neun Jahren

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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respektive einen vom Bundesrat festzulegenden Spielraum zwischen sieben und neun
Jahren forderten, fanden keine Mehrheit. 

Als Reaktion auf den Einbezug der Pflegefinanzierung legte die kleine Kammer den
Kantonsbeitrag an die ambulanten und stationären Kosten auf 26.9 Prozent fest – der
Nationalrat hatte ohne Pflegefinanzierung einen Beitrag von 25.5 Prozent vorgesehen.
Damit wird der Kantonsbeitrag proportional zu den entstandenen Kosten bemessen und
soll lediglich die Nettoleistungen berücksichtigen. Eine Minderheit Hegglin (mitte, ZG)
hatte beantragt, auf die Bruttokosten abzustellen. Der Kantonsbeitrag wäre demnach
aufgrund der gesamten Leistungen ohne Franchisen oder Selbstbehalt berechnet
worden. So befürchtete Minderheitensprecher Hegglin, dass Personen mit hohen
Franchisen bei Berücksichtigung der Nettobeträge benachteiligt würden und die
Versicherungen die Prämien für hohe Franchisen zukünftig erhöhen müssten, weil sich
die Kantone stärker an den Kosten von Personen mit tiefen Franchisen beteiligten. Die
Kommissionsmehrheit und der Bundesrat erachteten es allerdings als eine – wohl sogar
verfassungsrechtlich – unzulässige Ungleichbehandlung, wenn sich die Kantone an den
Kosten von Franchisen und Selbstbehalten beteiligten, nicht aber die Versicherungen.
Mit 28 zu 11 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und lehnte
damit auch den von der Minderheit vorgeschlagenen tieferen Kantonsbeitrag von 24.1
Prozent der Bruttokosten ab.

Als weiteren zentralen Punkt stärkte der Ständerat die Position der Kantone bezüglich
Datenzugang und Steuerungsmöglichkeiten. Bisher verfügten die Kantone über
sämtliche jährlich anfallenden 1.3 Mio. Rechnungen der stationären Behandlungen – da
sie diese mitfinanzierten. Da sie neu aber auch die ambulanten Leistungen
mitfinanzieren werden, verlangten sie zusätzlich Zugang zu den 130 Mio. Rechnungen
der ambulanten Behandlungen. Dies lehnten jedoch die Versicherungen ab, da sie eine
Verlängerung der Zahlungsverfahren befürchteten. Nach einem runden Tisch des BAG
schlug die Kommissionsmehrheit vor, dass die Kantone weiterhin nur die
Originalrechnungen des stationären Bereichs erhalten, eine Minderheit Stöckli (sp, BE)
wollte jedoch den Kantonen auch Zugang zu aggregierten Daten zur Kostenentwicklung
gewähren. Man solle die «Stellung der Kantone nicht unzulässig herabminder[n]» und
ihnen Zugang zu denjenigen Daten geben, die sie für ihre vielen Aufgaben benötigen,
verlangte er. Mit 22 zu 20 Stimmen lehnte der Ständerat diese Ergänzung jedoch knapp
ab. Generell sollen die Kantone somit eine Wohnsitzkontrolle und eine formale Prüfung
der stationären Leistungen vornehmen können, jedoch keine Prüfung der WZW-
Kriterien. 
Hingegen verbesserte der Ständerat die Steuerungsmöglichkeiten der Kantone, unter
anderem durch eine neue Zulassungssteuerung bei nichtärztlichen
Leistungserbringenden – bisher war nur eine Zulassungssteuerung bei ärztlichen
Leistungserbringenden möglich. In Übereinstimmung mit der überwiesenen Motion
20.3914 sollte neu aber zum Beispiel auch bei psychotherapeutischen Leistungen ein
Zulassungsstopp aufgrund eines überdurchschnittlich starken Anstiegs des
Kostenniveaus verglichen mit anderen Kantonen möglich sein. Eine Minderheit Dittli
erachtete dies «weder [als] nötig noch [als] sinnvoll», unter anderem da die
bestehenden «Instrumente der Wirtschaftlichkeitskontrolle und der
Qualitätsentwicklung» für eine Kontrolle der Kosten ausreichten. Mit 23 zu 16 Stimmen
folgte der Ständerat aber seiner Kommissionsmehrheit. 
Gestärkt werden sollte unter anderem auch die Gemeinsame Einrichtung KVG, indem
diese zukünftig die Kantonsbeiträge berechnet, einfordert und die Aufteilung der
Gelder der Kantone an die Versicherungen übernimmt. Neu sollen nach dem Willen des
Ständerates zudem die Kantone darin Einsitz erhalten.

Im Nationalrat sehr umstritten war die Frage nach der Vergütung der Vertragsspitäler,
die bisher bei 45 Prozent durch die Versicherungen lag, während die Listenspitäler
neben den 45 Prozent durch die Versicherungen auch 55 Prozent Vergütung durch die
Kantone erhielten. Die grosse Kammer wollte diese Vergütung der Vertragsspitäler von
45 Prozent auf 73.1 Prozent erhöhen, um den Finanzierungsanteil aus der OKP gleich zu
behalten wie bei den Listenspitälern. Der Ständerat entschied sich hingegen
stillschweigend für den bundesrätlichen Vorschlag, um eine Attraktivitätssteigerung der
Vertragsspitäler und damit eine Einschränkung der Wirksamkeit der Spitalplanung zu
verhindern. 

Abgelehnt wurde schliesslich auch ein Minderheitsantrag Carobbio Guscetti, der
ausdrücklich sicherstellen wollte, dass bei Anstieg der kantonalen Beteiligung die
Kosten für die Prämienzahlenden in gleichem Verhältnis sinken. Bereits bei der
Spitalfinanzierung 2012 sei der erhoffte dämpfende Effekt auf die Prämien
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ausgeblieben, mit dieser Regelung solle dieser deshalb sichergestellt werden, forderte
die Minderheitensprecherin – jedoch vergeblich. Mit 30 zu 11 Stimmen lehnte der
Ständerat den Antrag ab, Kommissionssprecher Ettlin hatte argumentiert, dass die
Prämien automatisch sinken müssten, da sie «den Gesundheitskosten eines Kantons
entsprechen müssen».

In der Folge sprach sich die kleine Kammer in der Gesamtabstimmung mit 29 zu 6
Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für den Entwurf aus. Die ablehnenden Stimmen und
Enthaltungen stammten hauptsächlich von Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktion. 5

In der Herbstsession 2022 bereinigte das Parlament das Paket 1b des ersten
Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Offen war zu Beginn
der Session noch immer die Frage eines «Monitorings der Entwicklung der Mengen,
Volumen und Kosten» sowie von Korrekturmassnahmen bei nicht erklärbaren
Entwicklungen. Eine solche Regelung hatten beide Räte anfänglich abgelehnt, nach
Annahme eines entsprechenden Rückkommensantrags durch die beiden Kommissionen
hatte sie jedoch der Nationalrat wieder in das Massnahmenpaket aufgenommen. Die
Mehrheit der SGK-SR zeigte sich zur Einführung eines Monitorings bereit, wollte aber
keine subsidiäre Interventionsmöglichkeit von Bund oder Kantonen bezüglich
Korrekturmassnahmen, falls sich die Tarifpartner nicht einigen können. Die
Kommissionsmehrheit wolle, «dass die Tarifpartner wirklich alleine verantwortlich
sind», betonte Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW). Darüber hinaus schlug die
Kommission auf Anraten der Verwaltung verschiedene redaktionelle Änderungen sowie
verschiedene Anpassung einzelner Details vor, «deren Auswirkungen nicht so
dramatisch sind», wie der Kommissionssprecher betonte. Eine Minderheit Hegglin
(mitte, ZG) beantragte jedoch mit Verweis auf die steigenden Krankenkassenprämien,
nicht nur ein Monitoring einzuführen, sondern auch verbindliche
Korrekturmassnahmen festlegen zu lassen – durch den Bundesrat oder die
Kantonsregierungen, falls sich die Tarifpartner nicht einigen können. Dies verstärke die
Wirkung der Massnahme. Mit 25 zu 19 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat
jedoch der Kommissionsmehrheit und verzichtete auf die subsidiären
Interventionsmöglichkeiten.
Stillschweigend bereinigte der Ständerat die zweite offene Frage bezüglich
Vereinfachungen für den Parallelimport von Arzneimitteln. Hier lenkte die kleine
Kammer ein und folgte der nationalrätlichen Muss-Formulierung: Swissmedic muss
demnach zukünftig solche Vereinfachungen bei Parallelimporten vornehmen. 

Mit einer letzten Differenz gelangte das Massnahmenpaket 1b somit zurück in den
Nationalrat. Hier hatte die Kommissionsmehrheit beantragt, dem Ständerat zu folgen
und auf die subsidiären Interventionsmöglichkeiten zu verzichten. Für die
Kommissionsmehrheit erläuterten Ruth Humbel (mitte, AG) und Philippe Nantermod
(fdp, VS), dass die Bestimmung auch ohne Interventionsmöglichkeiten ihre Wirkung
nicht verfehlen würden, weil die Genehmigungsbehörden – also Bundesrat und
Kantonsregierungen – aufgrund der neuen Regelung Tarifverträge ohne
Korrekturmassnahmen gar nicht mehr genehmigen dürften. Somit sei der
entsprechende Passus nicht mehr nötig. Eine Minderheit Lohr (mitte, TG) beantragte
hingegen, an der Regelung festzuhalten, um die Tarifpartnerschaft zu stärken und Bund
und Kantonen die Möglichkeit zu geben, dort einzugreifen, wo die Kosten entstehen.
Mit 138 zu 43 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) folgte der Nationalrat seiner
Kommissionsmehrheit und bereinigte damit die Vorlage. Der Minderheit gefolgt waren
die geschlossen stimmende Mitte-Fraktion sowie eine Minderheit der SP-Fraktion.

In den Schlussabstimmungen sprachen sich National- und Ständerat ohne
Gegenstimmen (193 zu 0 respektive 40 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen) für Annahme
des Massnahmenpakets 1b aus. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2023 setzte sich der Ständerat erstmals mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative auseinander, wobei ihm ein
Nichteintretensantrag von Hannes Germann (svp, SH) vorlag. Erich Ettlin (mitte, OW)
erklärte für die SGK-SR, dass der Bundesrat zwar das Anliegen der Initiative, das
Kostenwachstum zu bremsen, teile, jedoch eine Koppelung des Wachstums an die
Lohnentwicklung ablehne. Stattdessen sollten mithilfe des indirekten Gegenvorschlags
Zielvorgaben für ein maximales Kostenwachstum in der OKP formuliert werden, die bei

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.03.2023
ANJA HEIDELBERGER
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Nichteinhalten Diskussionen über korrigierende Massnahmen nach sich ziehen sollten.
Die SGK-SR habe den indirekten Gegenvorschlag mit 6 zu 0 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) angenommen und auch die Zielvorgaben gutgeheissen, schlage aber in
Detailfragen Alternativen zum Nationalrat vor, erläuterte Ettlin. Hannes Germann
begründete seinen Nichteintretensantrag damit, dass der Gegenvorschlag überladen
sei, zumal er neben den ersten drei Kostendämpfungspaketen (Paket 1a, Paket 1b und
Paket 2) quasi das vierte Paket und einen «planwirtschaftlichen Eingriff[..]» darstelle.
Zudem käme es bei Annahme dieser Regelungen zu Rationierungen im
Gesundheitswesen. Diesen Argumenten widersprach Gesundheitsminister Berset
deutlich, es gehe lediglich um Transparenz und um eine Planung der Kosten, wie sie für
Unternehmen völlig normal sei. Mit 23 zu 19 Stimmen trat der Ständerat in der Folge auf
den Gegenvorschlag ein. Gegen Eintreten stimmten die SVP- und die FDP-Fraktion.
In der zentralen Frage der Vorlage, den Kostenzielen, zeigte sich die
Kommissionsmehrheit mit dem nationalrätlichen Vorschlag einverstanden. Der
Nationalrat hatte jährliche in vierjährliche Zielvorgaben für die maximale
Kostenentwicklung der OKP abgeschwächt, die Schaffung von Kostenblöcken gestrichen
und die Kostenziele um Qualitätsziele ergänzt. Vor allem hatte er den Auftrag an
Bundesrat und Kantonsregierungen, bei Überschreitung der Kostenziele Massnahmen
zu prüfen, gestrichen. Eine Überschreitung der Kostenziele hätte somit keine «direkten
Konsequenzen», wie der Kommissionssprecher erläuterte. Eine Minderheit Damian
Müller (fdp, LU) lehnte die abgeänderten Zielvorgaben dennoch ab und argumentierte,
man solle zuerst die Umsetzung des Kostendämpfungspakets 1b abwarten. Mit 24 zu 16
Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und bereinigte diesen
Punkt. Für den Minderheitsantrag sprachen sich die Mitglieder der SVP- und FDP-
Fraktion aus. 
In anderen Aspekten der Vorlage schuf der Ständerat hingegen einige Differenzen zum
Erstrat, etwa bei den nationalen Tarifstrukturen. Wie Kommissionssprecher Ettlin
erklärte, wollte der Bundesrat hier einerseits die Möglichkeit schaffen, dass die
Genehmigungsbehörde, üblicherweise die Kantone, bei «nicht mehr sachgerechten
oder wirtschaftlichen Tarifen» eine Anpassung verlangen kann. Kommissionssprecher
Ettlin lehnte die Änderungen im Namen der Kommissionsmehrheit ab, da das «System
[...] an sich gut [funktioniert]». Der Nationalrat hatte diesen Änderungsvorschlag des
Bundesrates gutgeheissen und zusätzlich eine Regelung zur Schaffung unterschiedlich
hoher Taxpunktwerte ergänzt, wie sie gemäss Minderheitssprecher Hegglin (mitte, ZG)
auch von den Kantonen – wenn auch in anderer Formulierung – gewünscht werde. Mit
22 zu 18 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsminderheit und lehnte die
von Bundesrat und Nationalrat vorgeschlagenen Änderungen ab. Zudem strich er eine
Befähigung für den Bundesrat im stationären Bereich, nicht mehr sachgemässe
Tarifstrukturen anzupassen, wenn sich die Tarifpartner nicht einigen können. Kein
Anklang fand im Ständerat schliesslich der nationalrätliche Vorschlag, wonach
Tarifverträge innert eines Jahres beurteilt werden müssen und ansonsten automatisch
in Kraft treten. Befürchtet wurde, dass eigentlich unterstützte Tarifverträge, bei denen
nur noch kleine Anpassungen nötig wären, verworfen werden, wenn ihre Behandlung zu
lange dauert – um zu verhindern, dass sie automatisch in Kraft treten. 
Mit weiteren kleineren Differenzen reichte die kleine Kammer den Entwurf zurück an
den Erstrat. 7

In der Sommersession 2023 lag das Schicksal des indirekten Gegenvorschlags des
Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP in den Händen des Ständerats,
denn bei einem erneuten Nichteintreten wäre der Gegenvorschlag vom Tisch. Wie
bereits bei der ersten Behandlung beantragte die SGK-SR ihrem Rat, auf den Entwurf
einzutreten, während erneut ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten vorlag.
Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) begründete den Antrag auf Eintreten zum
einen mit dem in den letzten Jahren deutlich gesunkenen Anteil der Kantone an den
Prämienverbilligungen zulasten des Bundes – wobei die Kommission dem Ständerat in
der Detailberatung bei den Kosten noch etwas entgegenkommen wolle – und zum
anderen damit, dass man es für zu gewagt halte, «ohne Gegenvorschlag zur Initiative in
eine Volksabstimmung zu gehen». Minderheitensprecher Germann (svp, SH) erachtete
die von der Kommission vorgeschlagenen Korrekturen jedoch als ungenügend, da sie
trotzdem sehr hohe Kosten für die Kantone mit sich bringen würden. Zudem lehnte er
eine Vereinheitlichung bei den Prämienverbilligungen ab, da deren Voraussetzungen
und Ausgestaltung in den Kantonen sehr unterschiedlich sei, und schliesslich störte er
sich daran, dass ein höherer Anteil an Personen mit Prämienverbilligungen den
individuellen Sparanreiz und den Reformdruck im Gesundheitswesen verringere. Im
Unterschied zur Abstimmung ein halbes Jahr zuvor entschied sich der Ständerat dieses
Mal jedoch mit 24 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), auf den Entwurf einzutreten.
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Mehrere Mitglieder der FDP- und der Mitte-Fraktion hatten ins Ja-Lager gewechselt,
etwa aus Angst vor einer Abstimmung über die Initiative ohne Gegenvorschlag oder
aufgrund der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Änderungen am Entwurf. 

In der Detailberatung folgte der Ständerat seiner Kommission denn auch bei ihrem
neuen Konzept. Der Nationalrat hatte zuvor die Personen mit Ergänzungsleistungen von
der Berechnung des Anteils mit Prämienverbilligungen unterstützter Personen
ausgenommen – stattdessen sollte sich der Bund zukünftig an der Finanzierung der
Prämienverbilligungen von Personen mit EL beteiligen. Damit würden die Kantone
zusätzlich mehr Personen ohne Ergänzungsleistungen unterstützen, wodurch sich die
Gesamtkosten für Prämienverbilligungen (von Bund und Kantonen, für Personen mit EL
und Personen ohne EL) von jährlich CHF 356 Mio. auf CHF 2.2 Mrd. erhöhen würden.
Diese vom Nationalrat bevorzugte Änderung, im Ständerat eingebracht von einer
Minderheit Stöckli (sp, BE), lehnte die kleine Kammer mit 32 zu 11 Stimmen ab und schuf
so eine erste grosse Differenz zum Erstrat. Zustimmung fand im Ständerat hingegen die
vom Nationalrat ergänzte Festschreibung eines Sozialziels – die Kantone müssen somit
festlegen, wie hoch der Anteil der Prämien am verfügbaren Einkommen maximal sein
darf. Zudem behielt der Ständerat entgegen einer Minderheit Hegglin (mitte, ZG) die
Definition von steuerbarem Einkommen und bezahlten Prämien bei, um zu verhindern,
dass die Kantone durch Definitionsfreiheit in diesen Bereichen das Sozialziel
unterlaufen könnten. Schliesslich entschärfte der Ständerat auf Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und entgegen einer Minderheit Stöckli den von den Kantonen
übernommenen Mindestanteil: Der Bundesrat hatte vorgesehen, dass die Kantone bei
Personen, bei denen die Prämien weniger als 10 Prozent des verfügbaren Einkommens
ausmachen, 5 Prozent der Bruttokosten übernehmen müssen – der Ständerat erhöhte
die Prämiengrenze auf 11 Prozent und senkte den zu übernehmenden Anteil auf 3.5
Prozent. Weiterhin sollen die Kantone jedoch bei Prämien von 18.5 Prozent des
verfügbaren Einkommens 7.5 Prozent der Bruttokosten übernehmen – dazwischen
würden die übernommenen Anteile abgestuft. Nachdem der Ständerat die Petition
17.2018 «für einkommensabhängige Krankenkassenprämien» zur Kenntnis genommen
hatte, hiess er den indirekten Gegenentwurf in der Schlussabstimmung mit 26 zu 16
Stimmen (bei 1 Enthaltung) gut. 8

In der Herbstsession 2023 bereinigte das Parlament den indirekten Gegenvorschlag
zur Kostenbremse-Initiative. Dabei folgte der Ständerat in den meisten verbliebenen
Differenzen dem Erstrat. Bei den Tarifverträgen mit den Spitälern stimmte er der
Schaffung einer subsidiären Kompetenz für den Bundesrat zu, wonach dieser in die
Tarifstruktur des stationären Bereichs eingreifen kann. Zwar wollte die Mehrheit der
SGK-SR an ihrer ablehnenden Position festhalten, die kleine Kammer folgte jedoch mit
27 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung) einem Einzelantrag Hegglin (mitte, ZG) auf
Einlenken. Erich Ettlin (mitte, OW) hatte für die Kommissionsmehrheit auf das gute
Funktionieren der Tarifpartnerschaft im stationären Bereich hingewiesen, Peter Hegglin
befürwortete die subsidiäre Kompetenz des Bundesrates jedoch als Druckmittel bei
zukünftigen harzigen Tarifverhandlungen. Auch bezüglich der Evaluation von
Leistungen, die allenfalls die WZW-Kriterien nicht mehr erfüllen, folgte der Ständerat in
den meisten Detailfragen dem Nationalrat, lehnte aber weiterhin dessen Forderung ab,
dass eine solche Evaluation zwingend von verwaltungsunabhängigen Dritten
durchgeführt werden muss. 

Auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit folgte der Nationalrat daraufhin dem
Ständerat und strich die Regelung mit 109 zu 77 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen den
Willen der SVP- und FDP-Fraktion aus dem Entwurf. Auch die neu per
Rückkommensantrag vorgeschlagene Titeländerung der SGK-NR – neben der
Kostendämpfung sollten auch die Kostenziele in den Titel aufgenommen werden –
hiessen der Nationalrat und anschliessend auch der Ständerat stillschweigend gut.

Bereits in der letzten Behandlungsrunde hatte der Ständerat auch den
Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für tiefere Prämien – Kostenbremse im
Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)», mit dem das Parlament die Initiative
zur Ablehnung empfiehlt, mit 29 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gutgeheissen. Den
Antrag Hegglin auf Annahme der Initiative hatten sämtliche Mitglieder der Mitte-
Fraktion sowie der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH) unterstützt. Da der
Nationalrat die Initiative bereits in der Sommersession 2022 zur Ablehnung empfohlen
hatte, waren nun beide Bundesbeschlüsse bereit für die Schlussabstimmungen.

In den Schlussabstimmungen bekräftigte der Ständerat die Ablehnungsempfehlung für
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die Initiative mit 20 zu 14 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) und der Nationalrat mit 110 zu
31 Stimmen (bei 55 Enthaltungen). Die Stimmen für eine Annahmeempfehlung im
Nationalrat stammten neben der Mitte-Fraktion auch von zwei Mitgliedern der SVP-
Fraktion, die Enthaltungen von der Mehrheit der SP- und der Grünen-Fraktion sowie
von zwei Mitgliedern der SVP-Fraktion. Der indirekte Gegenvorschlag wurde mit 39 zu 1
Stimme (bei 4 Enthaltungen; Ständerat) respektive mit 163 zu 0 Stimmen (bei 33
Enthaltungen; Nationalrat) angenommen. Hier stammten die Enthaltungen im
Nationalrat hauptsächlich von der Grünen Fraktion. Damit war die Initiative bereit für
die Volksabstimmung, zu der es wohl auch kommen wird. Die Mitte-Partei erklärte, trotz
Gegenvorschlag an ihrer Initiative festhalten zu wollen, da ihr der Gegenvorschlag zu
wenig weit gehe. 9

In der Wintersession 2023 befasste sich der Ständerat mit der Standesinitiative des
Kantons Genf, welche die  Koppelung der Versicherungsprämien an die allgemeinen
Gesundheitskosten forderte.
Für die Kommission erläuterte Peter Hegglin (mitte, ZG) den Antrag, der Initiative keine
Folge zu geben. Die Kommission anerkenne zwar die Problematik der ansteigenden
Prämien, jedoch müssten diese trotzdem noch die OKP decken, so der Ständerat.
Weiter könne bei einer fixen Koppelung schnell ein Finanzierungsdefizit bei der OKP
entstehen, wenn die allgemeinen Gesundheitskosten weniger schnell anstiegen als die
Kosten der OKP, die mit den Versicherungsprämien gedeckt werden. Die kleine Kammer
teilte die Ansicht der  vorberatenden Kommission und beschloss stillschweigend, der
Standesinitiative keine Folge zu geben. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.12.2023
NIC TÖNY

1) AB SR, 2022, S. 1211 ff.; AB SR, 2023, S. 273
2) AB NR, 2021, S. 1080 ff.; AB SR, 2021, S. 402 ff.
3) AB SR, 2021, S. 919 f.; AB SR, 2021, S. 921; Bericht SGK-SR vom 9.8.21 (20.318); Bericht SGK-SR vom 9.8.21 (20.337)
4) AB SR, 2022, S. 789 ff.; Bericht SGK-SR vom 6.9.22 (Mo. 19.4107)
5) AB SR, 2022, S. 1114 ff.
6) AB NR, 2022, S. 1510 ff.; AB NR, 2022, S. 1926; AB SR, 2022, S. 1048; AB SR, 2022, S. 664 ff.
7) AB SR, 2023, S. 188 ff.
8) AB SR, 2023, S. 339 ff.
9) AB NR, 2023, S. 1613 ff.; AB NR, 2023, S. 2154; AB SR, 2023, S. 1024; AB SR, 2023, S. 714 ff.; AB SR, 2023, S. 869
10) AB SR, 2023, S. 1207 ff.
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